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Betrifft 
Landesklinikum Wiener Neustadt, Neubau Versorgungseinheit, Projekterweiterung 
 
 
 

Hoher Landtag! 
 
 

In Abstimmung mit den Zielplanungen der zu versorgenden Kliniken und unter 
Berücksichtigung des regionalen Versorgungsauftrages wurde der Neubau der 
Versorgungseinheit konzipiert. 
 
In der 41. Holdingversammlung der NÖ Landeskliniken-Holding am 23. März 2010 wurden 
die betriebsorganisatorischen Vorbereitungen für die Umsetzung der Versorgungseinheit 
Wiener Neustadt genehmigt. Die NÖ Landeskliniken-Holding (43. Holdingversammlung 
am 8. Juni 2010) und der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds (21. Ständiger Ausschuss am 
15. Juni 2010) haben die Errichtung einer Versorgungseinheit mit Gesamtkosten in der 
Höhe von € 18.700.000,-- ohne Ust (Preisbasis 1. Jänner 2010) genehmigt. Der Landtag 
von NÖ hat in seiner Sitzung vom 24. Februar 2011 das do. Vorhaben zum Beschluss 
erhoben. 
 
Im Zuge der Nutzerabstimmungen wurde festgestellt, dass der personelle Betrieb mit der 
im Altbestand verbleibenden Apotheke einen erheblichen Aufwand verursachen würde 
und organisatorisch sehr schwierig umsetzbar ist. 
 
Zur Optimierung dieser innerbetrieblichen Organisation sieht das Konzept nun die 
betriebliche Integration der neu zu errichtenden Produktionsapotheke in die Struktur der 
Versorgungseinheit vor. Diese Projekterweiterung ist eine vorgezogene Baumaßnahme 
zum Neubau des Landesklinikums Wiener Neustadt. 
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Der Neubau der Produktionsapotheke innerhalb der Struktur der Versorgungseinheit 
beinhaltet die galenische Herstellung, die sterile und aseptische Produktion von 
Fertigarzneien, die zytostatische Zubereitung für Chemotherapien, die 
Reinstmedienerzeugung für gereinigtes Wasser und Reinstdampf, das Lager für 
pharmazeutische Spezialitäten – Arzneimittel (Eigenproduktion) sowie die 
Verwaltungsräumlichkeiten, Personalräume, Garderoben und sonstige Funktions- und 
Nebenräume für die Anstaltsapotheke. Der Planung werden die vorgegebenen  Planungs- 
und Ausführungsstandards sowie die gültigen Raumprogrammstandards des Landes NÖ 
und der NÖ Landeskliniken-Holding zugrunde gelegt. Die Kosten der Projekterweiterung 
(inklusive Bauherrenreserve) zur Errichtung der Produktionsapotheke belaufen sich auf € 
8.200.000,-- ohne Ust (Preisbasis 1. Jänner 2010). Die Gesamtkosten betragen daher € 
26.900.000,-- (inklusive Bauherrenreserve) ohne Ust (Preisbasis 1. Jänner 2010) laut 
Technischer Beilage (Beilage A). 
 
In der 49. Holdingversammlung der NÖ Landeskliniken-Holding am 29. September 2011 
wurde die Projekterweiterung (inklusive Bauherrenreserve) in der Höhe von € 8.200.000,-- 
ohne Ust (Preisbasis 1. Jänner 2010) - Neubau Produktionsapotheke – als vorgezogene 
Baumaßnahme zum Neubau des Landesklinikums Wiener Neustadt im Zuge der 
Errichtung der Versorgungseinheit genehmigt. Der NÖ Gesundheits- und Sozialfonds hat 
im 26. Ständigen Ausschuss am 11. Oktober 2011 diese Projekterweiterung am Standort 
Landesklinikum Wiener Neustadt beschlossen. 
 
Die Finanzierung des Vorhabens „Landesklinikum Wiener Neustadt, Neubau, 
Versorgungseinheit, Projekterweiterung“ erfolgt im Wege einer Sonderfinanzierung. 
 
 
Der Hohe Landtag wolle beschließen: 
 
1. 
Die Erhöhung der Gesamtkosten um  € 8.200.000,-- auf € 26.900.000,-- ohne Ust 
(Preisbasis 1. Jänner 2010)  für das Vorhaben „Landesklinikum Wiener Neustadt, Neubau 
Versorgungseinheit, Projekterweiterung“ wird grundsätzlich genehmigt. 
 
2. 
Der Anwendung eines Sonderfinanzierungsmodells wird zugestimmt. 
 
 

NÖ Landesregierung 

Mag. S o b o t k a 

Landeshauptmann-Stellvertreter  


